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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Innere Sicherheit

In der Sommersession 2018 befasste sich der Nationalrat als Erstrat mit der Übernahme
der geänderten EU-Waffenrichtlinie (2017/853) als Weiterentwicklung des Schengen-
Besitzstands. Wie umstritten diese Vorlage war, zeigte sich schon in der langen,
ausführlichen Eintretensdebatte, an deren Ende die grosse Kammer über einen
Nichteintretens-, einen Sistierungs- und einen Rückweisungsantrag – alle von
derselben SVP-Minderheit gestellt – zu befinden hatte. Nationalrat Beat Arnold (svp, UR)
begründete als Minderheitssprecher die Anträge: Mit einer Sistierung der Beratungen,
bis der EuGH über die Klage der Tschechischen Republik bezüglich der Rechtmässigkeit
der EU-Waffenrichtlinie als sicherheitspolitisches Instrument befunden haben wird,
soll verhindert werden, dass sich die Schweiz mit der Umsetzung einer gar nicht
legitimen Richtlinie beschäftige. Nichteintreten sei angezeigt, weil die im
Gesetzesentwurf enthaltenen Verschärfungen für die Terrorbekämpfung nichts nützten
und stattdessen «der breiten Entwaffnung der Bevölkerung dienen» sowie von
«gravierenden Versäumnissen in der Schengen-Sicherheitspolitik» ablenken sollten.
Das Schweizer Waffengesetz enthalte bereits «alle notwendigen und sinnvollen
Vorschriften zur Terrorbekämpfung», weshalb es nicht revidiert werden müsse. Mit
dem Rückweisungsantrag wollte die Minderheit Arnold den Bundesrat beauftragen, alle
über die EU-Waffenrichtlinie hinausgehenden Einschränkungen sowie alle
Regulierungen, die die Schweizer Waffentradition in irgendeiner Weise
beeinträchtigen, aus dem Entwurf zu entfernen. FDP-Fraktionssprecherin Corina
Eichenberger-Walther (fdp, AG) entgegnete, die FDP-Fraktion werde einstimmig auf die
Vorlage eintreten, da sowohl die Rückweisung als auch die Sistierung die fristgemässe
Umsetzung der Vorgaben – die Schweiz hat dazu bis am 31. Mai 2019 Zeit – torpedierten
und somit ein unnötiges Risiko für die Weiterführung der Abkommen von Schengen und
Dublin eingegangen würde. Zwar sei es bedauerlich, dass die Änderung des
Waffengesetzes die Sicherheit in der Schweiz nur marginal erhöhe, allerdings bringe die
Assoziierung an Schengen/Dublin für die Schweiz einen grossen Sicherheitsgewinn,
weshalb diese Abkommen nicht gefährdet werden dürften. Denselben Tenor liess auch
die CVP-Fraktion hören: Man sei nicht bereit – wie es Fraktionssprecher Nicolo
Paganini (cvp, SG) ausdrückte – «das Schengen-Abkommen für ein an einem
untauglichen Ort statuiertes Souveränitätsexempel auf den Opferaltar zu legen.»
Ebenso betonten die Vertreterinnen und Vertreter der GLP-, SP- und BDP-Fraktionen
die Bedeutung von Schengen/Dublin für die Schweiz. Auch die Grüne Fraktion erklärte,
auf die Vorlage eintreten zu wollen, betonte aber gleichzeitig, der Entwurf gehe zu
wenig weit, um die Sicherheit der Schweizer Bevölkerung tatsächlich zu verbessern.
Nach einem langen Schlagabtausch und vielen Fragen an Bundesrätin Simonetta
Sommaruga trat der Nationalrat schliesslich auf die Vorlage ein und lehnte die
Minderheitsanträge auf Sistierung, Nichteintreten und Rückweisung mit grosser
Mehrheit ab. Eintreten mit allen verfügbaren Mitteln verhindern wollte die geschlossene
SVP-Fraktion mit sehr vereinzelter Unterstützung aus den Fraktionen der CVP und der
FDP, blieb damit aber letztlich erfolglos.
Die Detailberatung zum Geschäft fand in drei getrennten Blöcken statt, wovon sich der
erste mit den Begriffen, dem Erwerb und Besitz von Waffen und wesentlichen
Waffenbestandteilen, dem Erwerb von Munition und Munitionsbestandteilen, der
Waffenherstellung, der Buchführung und dem Aufbewahren von Waffen beschäftigte.
Im zweiten Block standen die Verbote im Zusammenhang mit Waffen,
Waffenbestandteilen und Waffenzubehör, die Ausnahmebewilligungen sowie die
Übergangsbestimmungen im Zentrum, bevor im dritten Block über die administrativen
Sanktionen und die Datenbearbeitung debattiert wurde. Insgesamt hatte die grosse
Kammer über 33 Minderheits- und einige Einzelanträge zu befinden, wovon jedoch nur
zwei im Rat eine Mehrheit fanden. Durch die Annahme dieser beiden SVP-
Minderheitsanträge im ersten Block hielt der Nationalrat erstens am geltenden Recht
fest, dass bei zusammengebauten Waffen die Markierung eines wesentlichen
Bestandteils genügt; der Bundesrat hatte diesen Satz aufheben und die
Markierungspflicht damit auf alle wesentlichen Waffenbestandteile ausdehnen wollen,
wie es die EU-Richtlinie verlangt. Zweitens verzichtete die Volkskammer darauf, den
Erwerb und Besitz von grossen Magazinen zu regeln. Der Bundesrat hatte für die
sogenannten Ladevorrichtungen mit hoher Kapazität dieselben Regeln wie für Munition
vorgesehen, womit diese insbesondere auch der Buchführungspflicht für Händler
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unterlägen, was der Nationalrat nicht goutierte. Ein Verbot erachtete er auch nicht als
sinnvoll, weil Magazine im Internet beschafft werden könnten und das Verbot somit
nicht kontrollierbar wäre.
Im zweiten Block nahm der Nationalrat drei grössere Änderungen am Gesetzesentwurf
vor, allesamt so wie sie die Kommissionsmehrheit vorgeschlagen hatte. So stimmte die
grosse Kammer mit deutlicher Mehrheit dem Konzept ihrer Kommission zu, das die
direkt von der Armee übernommene Ordonnanzwaffe trotz ihrer Eigenschaft als zum
Halbautomat umgebaute automatische Waffe gar nicht erst zu den verbotenen Waffen
zählt. Der Bundesrat hatte angedacht, diese zwar zu den verbotenen Waffen zu zählen,
deren Eigentümer aber von der Pflicht zur Mitgliedschaft in einem Schützenverein oder
zum regelmässigen Schiessen auszunehmen. Da im Endeffekt beide Regelungen zur
selben Anwendung führten, ging es hierbei nicht um eine materielle Änderung, sondern
vielmehr darum, das Schweizer Sturmgewehr nicht als «verboten» zu bezeichnen. Des
Weiteren sprach der Nationalrat den Kantonen die Entscheidkompetenz in Bezug auf
Ausnahmebewilligungen für verbotene Waffen ab. In der Version des Nationalrates
schreibt das Waffengesetz neu vor, dass Ausnahmebewilligungen grundsätzlich immer
erteilt werden, wenn die im Gesetz bestimmten Bedingungen erfüllt sind; der
Bundesrat hatte gewollt, dass die Kantone wie bisher zusätzliche, eigene Erfordernisse
verlangen können. Die dritte Änderung in diesem Bereich betraf den Nachweis über die
Mitgliedschaft in einem Schiessverein oder das regelmässige Nutzen der Waffe zum
sportlichen Schiessen als Voraussetzung für den Erhalt einer Ausnahmebewilligung.
Während der Bundesrat vorgesehen hatte, dass dieser Nachweis gleich sowie nach fünf
und nach zehn Jahren erneut erbracht werden muss, beschloss der Nationalrat, dass
das erste Mal nach fünf und noch einmal nach zehn Jahren genügt.
Im dritten Block betreffend die administrativen Sanktionen und die Datenbearbeitung
nahm die Volkskammer keine Änderungen gegenüber dem Entwurf des Bundesrates vor.
Ebenfalls in diesem letzten Block behandelte der Nationalrat den Bundesbeschluss über
die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustauschs zwischen der Schweiz und
der EU betreffend die Übernahme der EU-Waffenrichtlinie – zuvor war ausschliesslich
über die konkrete Umsetzung der Vorgaben im Schweizer Waffengesetz debattiert
worden. Hierbei kam es noch einmal zu einer Grundsatzabstimmung: Eine Minderheit
Arnold hatte beantragt, in den Bundesbeschluss einen Absatz einzufügen, dass der
Bundesrat der EU mitteile, dass das aktuelle Schweizer Waffengesetz alle notwendigen
Vorschriften zur Terrorbekämpfung enthalte und folglich Art. 2 des Beschlusses, der die
Annahme der Änderung des Waffengesetzes festschreibt, zu streichen. Mit 124 gegen 67
Stimmen (die geschlossene SVP-Fraktion und zwei Abweichler aus den Reihen der FDP)
sprach sich der Nationalrat jedoch für die Genehmigung des Notenaustausches aus, wie
ihn der Bundesrat vorgesehen hatte.
In der Gesamtabstimmung nahm die grosse Kammer die Vorlage mit 114 zu 67 Stimmen
bei 8 Enthaltungen an. Die Presse resümierte, die Debatte habe sich über weite
Strecken nur um die «rote Linie» gedreht, die Frage, wie weit man gehen könne, ohne
mit der EU auf Konfrontationskurs zu gehen. Richtig begeistert von der Vorlage schien
niemand zu sein: Die Linke brachte keinen einzigen ihrer Verschärfungsvorschläge
durch und monierte, das Gesetz bringe keine Verbesserung im Hinblick auf die
Prävention von Suiziden und häuslicher Gewalt. Sie begrüsste einzig die
Nachregistrierung aller halbautomatischen Waffen. Die SVP schien zu versuchen, die
Gelegenheit zu nutzen, das ihr ohnehin unliebsame Schengen-Abkommen loszuwerden
und versuchte mit allen Mitteln, dem Entwurf des Bundesrates die Zähne zu ziehen, was
ihr mit vereinzelter Unterstützung aus dem bürgerlichen Lager in zwei Punkten
schliesslich auch gelang: Dort, wo die Minderheitsanträge angenommen wurden, ist das
Gesetz mutmasslich nicht mehr mit den EU-Vorgaben kompatibel. Der SVP und ProTell
ging jedoch schon die Version des Nationalrates zu weit: Erfolge im Ständerat keine
Korrektur, werde man das Referendum ergreifen, drohte ProTell zum wiederholten Male
in einer Mitteilung. Zuvor wolle man jedoch «sämtliche Hebel in Bewegung setzen,
insbesondere via die interparlamentarische Gruppe für ein liberales Waffenrecht, um
die Ständeräte zu überzeugen, dieses unfaire Gesetz abzulehnen.» Im bürgerlichen
Lager ausserhalb der SVP wurde die Gesetzesanpassung am ehesten als notwendiges
Übel betrachtet, das an sich zwar nicht viel bringt, mit dem man aber den Fortbestand
der Schengen-Assoziierung sichern kann. 1

1) AB NR, 2018, S. 654 ff.; Medienmitteilung ProTell vom 30.5.18; BaZ, LT, NZZ, TG, 16.5.18; Blick, 28.5.18; Blick, CdT, NZZ,
29.5.18; AZ, SGT, 30.5.18; BaZ, Blick, LMD, NZZ, TA, TG, 31.5.18
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